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Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen 

Vom 24. April 2020 

Auf Grund des Artikels 85 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes erl"sst die Bundesregierung folgende Allge meine 
Verwaltungsvorschrift: 

Artikel 1 

Teil 1 
Allgemeines 

1 Gegenstand der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 

1.1 Gegenstand dieser Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) ist die Anwendung des § 12 Absatz 4 und der §§ 14 
bis 17 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) durch die gem"û § 31 Absatz 2 Nummer 6 bis 10 des LuftVG zust "ndigen 
Luftfahrtbeh#rden der L"nder bei der Zustimmung zu Genehmigungen, beziehungsweise bei der Genehmigung zur 
Errichtung von f$r die Luftverkehrssicherheit hinde rnisrelevanten Bauwerken und deren Tages- und Nachtkennzeich-
nung. 

Sie findet auch Anwendung f$r bereits errichtete Hi ndernisse, wenn diese durch Neufestlegung oder erwe iterte Fest-
legung eines Bauschutzbereiches hindernisrelevant werden. Die AVV ber$cksichtigt die einschl"gigen Anf orderungen 
des Anhangs 14 Band 1 zum Abkommen $ber die Interna tionale Zivilluftfahrt (ICAO-Anhang 14 Band 1 Kapitel 6, 
8. Edition, Juli 2018.) 

1.2 Die AVV ist von den Luftfahrtverwaltungen der L"nder auch bei einer Erneuerung bereits bestehender  Kenn-
zeichnungen von Luftfahrthindernissen gem"û Nummer 23 im Rahmen ihrer Zustimmung gem"û den §§ 12 bis 1 5 
und 17 LuftVG oder Genehmigung gem"û § 12 Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3 Satz 2 sowie § 15 Absatz 1 Satz 1 und 
Absatz 2 LuftVG oder bei einem Verlangen gem"û den §§ 16, 16a LuftVG zu beachten. 

1.3 Luftfahrthindernisse sind zu kennzeichnen   

a) innerhalb von St"dten und anderen dicht besiedel ten Gebieten, wenn eine H#he der maximalen Bauwerksspitze 
von 150 Metern $ber Grund oder $ber Wasser $berschr itten wird,   

b) auûerhalb von St"dten und anderen dicht besiedel ten Gebieten, wenn eine H#he der maximalen Bauwerksspitze 
von 100 Metern $ber Grund $berschritten wird,   

c) im K$stenmeer und den anschlieûenden inneren Gew"ssern, wenn eine H#he der maximalen Bauwerksspitze  von 
100 Metern $ber Seekartennull $berschritten wird, 

d) oberhalb der An- und Abflugfl"chen, der seitliche n %bergangsfl"chen, der Horizontalfl"che sowie der oberen %ber-
gangsfl"che von Flugpl"tzen,   

e) zum Schutze tief fliegender Luftfahrzeuge. Im Zusammenhang mit Polizei-, Arbeits-, Milit"r- und Ret tungsfl$gen 
kann auf der Grundlage von § 16a LuftVG im Einzelfall die Kennzeichnung von Hindernissen ab 20 Metern $ber 
Grund oder Wasser erforderlich sein,   

f) in allen anderen Bereichen, sofern dies zur Aufrechterhaltung der flugbetrieblichen Sicherheit notw endig ist. 

1.4 Sofern nichts anderes angeordnet wurde, sind im  Bau befindliche Bauwerke gem"û dieser AVV zu kennz eichnen, 
sobald die f$r die Kennzeichnung relevante H#he erreicht wurde. 

1.5 Feuer zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen, die nicht den Bestimmungen des § 14 LuftVG unte rliegen 
und im Zusammenhang mit Flugpl"tzen zu errichten si nd, m$ssen auûerhalb der Betriebszeit des relevanten Flug-
platzes nicht eingeschaltet sein. 

www.bundesanzeiger.de

Bekanntmachung
Veröffentlicht am Donnerstag, 30. April 2020
BAnz AT 30.04.2020 B4

Seite 1 von 18



2 Anh"nge 

Die Anh"nge sind Teil dieser AVV und beziehen sich auf folgende Regelungen: 

Anhang 1 Spezifikation Hindernisfeuer und Hindernisfeuer ES 

Anhang 2 Spezifikation Feuer W, rot und Feuer W, rot ES 

Anhang 3 Spezifikation von Feuern zur Infrarotkennzeichnung 

Anhang 4 Sichtweitenmessung 

Anhang 5 Zeichnerische Darstellung* 

Anhang 6 Anforderungen an die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung  

Teil 2 
Technische Spezifikationen 

3 Feuer zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen 

3.1 Tagesfeuer sind weiû blitzende oder weiû blinkende Rundstrahlfeuer gem"û der Standards und Empfehl ungen 
des Anhangs 14 Band 1 Tabelle 6.1 und 6.3 des Abkommens von Chicago (Mittelleistungsfeuer Typ A, 20 000 cd). Sie 
sind am Tage auûerhalb der Betriebszeit der Nachtkennzeichnung zu betreiben. 

3.2 Hindernisfeuer und Hindernisfeuer (ES) sind dauerhaft rot leuchtende Rundstrahl- oder Teilfeuer ge m"û 
Anhang 1 der AVV. 

3.3 Hindernisfeuer f$r die Kennzeichnung von seilf#rmigen Hindernissen sind technisch nicht spezifizie rt, k#nnen 
jedoch zur Anwendung kommen. Diese sind von den Anf orderungen an eine Ersatzstromversorgung nach Num-
mer 3.10 ausgenommen, wenn eine derartige Versorgung aus technischen Gr$nden nachweislich nicht m#glic h ist. 

3.4 Gefahrenfeuer sind rot blinkende Rundstrahlfeuer gem"û den Standards und Empfehlungen des Anhangs 14 
Band 1 Tabelle 6.1 und 6.3 des Abkommens von Chicag o (Mittelleistungsfeuer Typ B, 2 000 cd). Die Licht farbe ist rot 
gem"û ICAO Anhang 14 Band 1 Anhang 1 Bild 1.1 Farbe n f$r Luftfahrtbodenfeuer. 

3.5 Feuer W, rot und Feuer W, rot ES sind rot blinkende Rundstrahlfeuer gem"û Anhang 2 der AVV. 

3.6 Infrarotfeuer sind blinkende Rundstrahlfeuer gem"û Anhang 3 der AVV. 

3.7 Die Nennlichtst"rke der Tagesfeuer nach Nummer 3.1 und Feuer W, rot (ES) nach Nummer 3.5 kann sichtweiten-
abh"ngig reduziert werden. Bei Sichtweiten $ber 5 K ilometern darf die Nennlichtst"rke auf 30 & und bei  Sichtweiten 
$ber 10 Kilometern auf 10 & reduziert werden. Die S ichtweitenmessung erfolgt nach Anhang 4 der AVV. Die Einhal-
tung der geforderten Nennlichtst"rken ist nachzuwei sen. 

3.8 Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf ein ¹redundantes Feuerª mit 
automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn d ie Betriebsdauer erfasst und das Leuchtmittel bei E rreichen 
des Punktes mit 5 & Ausfallwahrscheinlichkeit getau scht wird. 

3.9 Feuer zur Nachtkennzeichnung von Luftfahrthindernissen m$ssen durch einen D"mmerungsschalter bei U nter-
schreitung einer Schaltschwelle zwischen 50 bis 150  Lux aktiviert werden. 

3.10 Ein Ersatzstromversorgungskonzept muss vorgelegt werden, das f$r den Fall einer St#rung der prim" ren elek-
trischen Spannungsversorgung eine Versorgungsdauer von mindestens 16 Stunden gew"hrleistet. Im Fall der  geplan-
ten Abschaltung ist der Betrieb der Feuer bis zur W iederherstellung der Spannungsversorgung sicherzustellen. Die 
Zeitdauer der Unterbrechung zwischen Ausfall der Ne tzversorgung und Umschalten auf die Ersatzstromvers orgung 
darf zwei Minuten nicht $berschreiten. Diese Vorgab e gilt nicht f$r die Infrarotkennzeichnung. 

3.11 Bei Ausfall des Feuers muss eine entsprechende Meldung an den Betreiber erfolgen. St#rungen der F euer, die 
nicht sofort behoben werden k#nnen, sind der zust"n digen NOTAM-Zentrale unverz$glich bekannt zu geben.  Der 
Ausfall der Kennzeichnung ist so schnell wie m#glic h zu beheben. Sobald die St#rung behoben ist, ist d ie NOTAM- 
Zentrale unverz$glich davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung nach Ablauf von zwei Wochen nicht  m#glich, so 
ist erneut die NOTAM-Zentrale sowie die zust"ndige Genehmigungsbeh#rde zu informieren. 

3.12 Synchronisierung 

Bei Einsatz von Blinkfeuern ist die Blinkfolge der Feuer zu synchronisieren. Die Taktfolge ist auf 00.00.00 Sekunde 
gem"û UTC mit einer zul"ssigen Null-Punkt-Verschieb ung von ' 50 ms zu starten. 

4 Tagesmarkierungen 

4.1 Die Kennzeichnungsfarben sind grunds"tzlich   

a) verkehrsorange (RAL 2009) in Verbindung mit verkehrsweiû (RAL 9016) oder   

b) verkehrsrot (RAL 3020) in Verbindung mit grauweiû (RAL 9002), achatgrau (RAL 7038) oder lichtgrau (RAL 7035) 
oder 

* Die Abbildungen in Anhang 5 geben den Inhalt der Teile 2 und 3 dieser Allgemeinen Verwaltungsvorschrift in verk$rzter Form wieder. Eine Auslegung 
der Abbildungen ist nur unter Zuhilfenahme der jewe iligen Textteile zul"ssig. 
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c) verkehrsorange (RAL 2009) oder   

d) verkehrsrot (RAL 3020). 

Die Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist  zul"ssig. 

4.2 Seilmarker sind Kugelmarker mit einem Durchmesser von 0,6 Metern in einer Kennzeichnungsfarbe gem" û 
Nummer 4.1. 

Teil 3 
Allgemeine Luftfahrthindernisse 

Abschnitt 1 
Kennzeichnungserfordernisse 

5 Allgemeine Kennzeichnungserfordernisse 

5.1 Soll ein Hindernis mit einer H#he von 100 Metern oder weniger $ber Grund oder Wasser gekennzeichnet werden, 
ist die Kennzeichnung des oberen Drittels bzw. bei Hochspannungsleitungen der Mastspitze einschlieûlic h der oberen 
Traverse ausreichend. 

5.2 Feuer zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen sind grunds"tzlich an den h#chsten Punkten der H indernisse 
anzubringen. Ist dies aus technischen Gr$nden nicht  m#glich, d$rfen Hindernisfeuer (ES) gem"û Nummer 3 .5 h#chs-
tens 15 Meter, im Falle der Durchdringung von Hinde rnisbegrenzungsfl"chen an Flugpl"tzen h#chstens 3 M eter $ber-
ragt werden. Tagesfeuer nach Nummer 3.1 und Gefahrenfeuer nach Nummer 3.4 d$rfen h#chstens 50 Meter, i m Falle 
der Durchdringung von Hindernisbegrenzungsfl"chen h #chstens 15 Meter $berragt werden. 

Die Feuer d$rfen in keiner Richtung v#llig vom Hindernis verdeckt werden und es ist daf$r zu sorgen, d ass jederzeit 
mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist (beispielsweise durch Doppelung der Feuer). 

5.3 Bei Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen auf  dem k$stennahen Festland und den sich anschlieûend en in-
neren Gew"ssern ist sicherzustellen, dass die Beein tr"chtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Sch iffsverkehrs, 
insbesondere die Beeintr"chtigung der Erkennbarkeit  von Schifffahrtszeichen, vermieden wird. 

5.4 F$r die bedarfsgesteuerte Kennzeichnung eines Luftfahrthindernisses gelten die Vorgaben des Anhangs 6. 

Abschnitt 2 
Tageskennzeichnung 

6 Tagesmarkierung 

6.1 Die Tagesmarkierung f$r fl"chige Hindernisse er folgt durch Farbauftrag in den Kennzeichnungsfarben  nach 
Nummer 4.1. Bei Hindernissen, die sich durch ihre Form und Farbe ausreichend sichtbar vom Hintergrund abheben, 
kann auf die Tagesmarkierung verzichtet werden. 

6.2 Als Farbfelder sind orange-weiûe oder rot-weiûe  Zebramuster oder Schachbrettmuster (gem"û Nummer 4 .1) 
vorzusehen. Die Farbfelder des Zebramusters verlaufen bei sehr schlanken Hindernissen (zum Beispiel Sendemasten) 
horizontal. Die Muster sind so zu gestalten, dass d ie Randfelder beziehungsweise die Eckfelder orange oder rot sind. 
Ein Zebramuster setzt sich aus mindestens drei, ein Schachbrettmuster aus mindestens neun Feldern zusammen. 
Hindernisse, deren Breite und H#he weniger als jeweils drei Meter betragen, sowie Hindernisse in Form von Gitter-
masten oder "hnlicher Konstruktion d$rfen einheitli ch orange sein. 

6.3 Seilf#rmige Hindernisse (Freileitungen, Spannseile von Masten und +hnliches) werden durch Seilmark er gem"û 
Nummer 4.2 markiert. Sind mehrere Seile vorhanden, so sind die Marker am obersten Seil anzubringen. Soweit die 
Marker nicht unmittelbar auf die zu kennzeichnenden  Seile aufgesetzt werden k#nnen, sind sie auf besonderen, 
dar$ber vorzusehenden Tragseilen anzubringen. 

%ber Binnenwasserstraûen ist f$r die Schiffsnavigation eine zus"tzliche Ausr$stung von Markern mit Radar reflektoren 
zul"ssig. Gibt es mehrere Seile, ist der Radarreflektor am untersten Seil anzubringen. Dieser Radarreflektor ist olivgr$n 
einzuf"rben. Je Seilabschnitt sind mindestens zwei Marker vorzusehen. 

6.4 Seilmarker sind in einem Abstand von maximal 30 Metern zueinander anzubringen. 

6.5 Zeitweilige Hindernisse sind einfarbig weiû, ge lb, rot oder orange oder im Wechsel rot-weiû oder o range-weiû 
mit einer Bandbreite von nicht weniger als einem Me ter zu markieren. Alternativ sind Flaggen oder Warntafeln gem"û 
Anhang 14 Band 1 Kapitel 6 Nummern 6.2.3.1 bis 6.2.3.9 des Abkommens von Chicago zu verwenden. 

7 Kennzeichnung durch Tagesfeuer 

Tagesfeuer gem"û Nummer 3.1 k#nnen abh"ngig von der  Hindernissituation erg"nzend zur Tagesmarkierung g efor-
dert werden, wenn dies f$r die sichere Durchf$hrung  des Luftverkehrs als notwendig erachtet wird. 
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Abschnitt 3 
Nachtkennzeichnung 

8 Allgemeines 

8.1 Die Nachtkennzeichnung der Hindernisse erfolgt durch Hindernisfeuer, Hindernisfeuer (ES) gem"û Nummer 3.2, 
Gefahrenfeuer gem"û Nummer 3.4 und Infrarotfeuer ge m"û Nummer 3.6. Der Betrieb am Tage ist zul"ssig, a ber nicht 
als Ersatz f$r die Tagesmarkierung. 

8.2 Infrarotfeuer gem"û Nummer 3.6 k#nnen von der z ust"ndigen Luftfahrtbeh#rde abh"ngig von der Hinder nis-
situation erg"nzend zur Nachtkennzeichnung geforder t werden, wenn dies f$r die sichere Durchf$hrung de s Luftver-
kehrs als notwendig erachtet wird. Hierbei ist ein Feuer f$r die Infrarotkennzeichnung jeweils am h#chsten Punkt des 
Hindernisses unter Ber$cksichtigung der Nummern 5.1  und 5.2 anzubringen. 

9 Hindernisfeuer und Hindernisfeuer (ES) 

9.1 An groûen Hindernissen sind mehrere Hindernisfeuer (ES) derart anzubringen, dass die Konturen des Hinder-
nisses erkennbar werden. Soweit erforderlich, sind Hindernisfeuer (ES) in mehreren Ebenen anzubringen. Der hori-
zontale und vertikale Abstand von Hindernisfeuern (ES) zueinander darf 45 Meter nicht $berschreiten. 

An schlanken Hindernissen sollen aus jeder Richtung mindestens zwei Hindernisfeuer (ES) einer Ebene sichtbar sein. 

9.2 Die Luftfahrtbeh#rde kann bestimmen, dass der E insatz von Hindernisfeuern (ES) zur Kennzeichnung seilf#rmiger 
Hindernisse (Freileitungen, Seilbahnen, Spannseile von Masten und +hnliches) erforderlich ist, wenn ei n besonderes 
Kennzeichnungserfordernis oder eine besondere Gef"h rdung des Luftverkehrs vorliegt. Nummer 9.1 gilt en tspre-
chend. Abweichend von Nummer 9.1 betr"gt der maxima le Abstand zwischen den Feuern 30 Meter. Die seilf$hrenden 
Masten m$ssen $ber Hindernisfeuer (ES) und/oder Gefahrenfeuer inklusive Ersatzstromversorgung nach Nummer 3.10 
verf$gen. Grunds"tzlich ist das h#chste Seil zu ken nzeichnen. Ist dies aus technischen Gr$nden nicht m# glich, gelten 
die Mindestabst"nde f$r unbefeuerte Teile von Hinde rnissen gem"û Nummer 5.2. 

10 Gefahrenfeuer 

10.1 Gefahrenfeuer sind bei   

a) besonders beeintr"chtigter Hindernisfreiheit,   

b) Bauwerken $ber 150 Meter H#he $ber Grund,   

c) Bauwerken $ber 100 Meter H#he $ber Grund oder Wasser, sofern eine Befeuerung des h#chsten Punktes aus 
technischen Gr$nden nicht erfolgen kann und die H#h e des unbefeuerten Teils mehr als 15 Meter betr"gt,  

anzubringen. 

10.2 Abh"ngig von der Gr#ûe und Ausdehnung des Obje kts sind gegebenenfalls weitere Gefahrenfeuer und Hinder-
nisfeuer (ES) gem"û Nummer 9.1 vorzusehen. 

10.3 Betr"gt die Breite des Objekts mehr als 150 Me ter, so sind auch die Eckpunkte mit Gefahrenfeuern zu ver-
sehen. Ist dies aus technischen Gr$nden nicht m#gli ch, d$rfen die Eckpunkte des Objekts nicht weiter a ls 75 Meter 
vom Ort des Gefahrenfeuers entfernt sein. 

11 Zeitweilige Hindernisse 

F$r zeitweilige Hindernisse gelten die Nummern 8 bis 10 entsprechend. 

Teil 4 
Windenergieanlagen 

Abschnitt 1 
Allgemeines 

12 Anwendbare Vorschriften 

Auf Windenergieanlagen finden die Teile 1 bis 3, 5 und 6 Anwendung, soweit in den nachfolgenden Vorsch riften nichts 
anders geregelt wird. 

13 Windenergieanlagen-Bl#cke 

Mehrere in einem bestimmten Areal errichtete Windenergieanlagen k#nnen als Windenergieanlagen-Bl#cke zusam-
mengefasst werden. Grunds"tzlich bed$rfen nur die A nlagen an der Peripherie des Blocks, nicht aber die  innerhalb 
des Blocks befindlichen Anlagen, einer Kennzeichnung durch Feuer f$r die Tages- oder Nachtkennzeichnun g. %ber-
ragen einzelne Anlagen innerhalb eines Blocks signifikant die sie umgebenden Hindernisse, so sind dies e ebenfalls zu 
kennzeichnen. Bei einer Gefahr f$r die Sicherheit des Luftverkehrs untersagt die zust"ndige Luftfahrtb eh#rde die 
Peripheriebefeuerung und ordnet die Befeuerung aller Anlagen an. 
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Abschnitt 2 
Tageskennzeichnung 

14 Tagesmarkierung 

14.1 Die Rotorbl"tter sind durch drei Farbstreifen zu markieren:   

a) Auûen beginnend mit sechs Meter orange ± sechs Meter weiû ± sechs Meter orange oder   

b) auûen beginnend mit sechs Meter rot ± sechs Mete r weiû oder grau ± sechs Meter rot. 

14.2 Bei Windenergieanlagen mit einer H#he von mehr als 150 Meter $ber Grund oder Wasser ist   

a) das Maschinenhaus mit einem mindestens zwei Meter hohen Streifen in orange oder rot gem"û Nummer 4. 1 auf 
halber H#he des Maschinenhauses r$ckw"rtig umlaufen d zu markieren. Der Streifen darf durch grafische Elemente 
und/oder konstruktionsbedingt unterbrochen werden; grafische Elemente d$rfen maximal ein Drittel der Fl"che der 
jeweiligen Maschinenhausseite beanspruchen.   

b) der Mast mit einem drei Meter hohen Farbring in orange oder rot gem"û Nummer 4.1, beginnend in 40 M etern $ber 
Grund oder Wasser zu markieren. Bei Gittermasten muss dieser Streifen sechs Meter hoch sein. Die Markierung 
kann aus technischen Gr$nden oder bedingt durch #rt liche Besonderheiten versetzt angeordnet werden. 

15 Kennzeichnung durch Tagesfeuer 

Tagesfeuer gem"û Nummer 3.1 k#nnen abh"ngig von der  Hindernissituation erg"nzend zur Tagesmarkierung g efor-
dert werden, wenn dies f$r die sichere Durchf$hrung  des Luftverkehrs als notwendig erachtet wird. Das Tagesfeuer 
muss auf dem Dach des Maschinenhauses gedoppelt ins talliert werden. Auûerhalb von Hindernisbegrenzungsfl"chen 
an Flugpl"tzen darf das Tagesfeuer um mehr als 50 M eter $berragt werden. Bei Anlagenh#hen von mehr als 315 
Metern ist vom Antragsteller ein flugbetriebliches Gutachten mit Kennzeichnungskonzept vorzulegen. Die  zust"ndige 
Landesluftfahrtbeh#rde entscheidet nach Pr$fung des  Gutachtens $ber die Zustimmung zur Errichtung der Wind-
energieanlage. 

Abschnitt 3 
Nachtkennzeichnung 

16 Allgemeines 

16.1 Bei Anlagenh#hen von bis einschlieûlich 315 Metern $ber Grund oder Wasser ist auf dem Dach des Ma schinen-
hauses eine Nachtkennzeichnung durch Feuer W, rot oder Feuer W, rot (ES) vorzusehen. 

16.2 Bei Anlagenh#hen von mehr als 150 Metern und bis einschlieûlich 315 Metern $ber Grund oder Wasser ist eine 
Befeuerungsebene, bestehend aus Hindernisfeuer (ES), auf der halben H#he zwischen Grund oder Wasser und der 
Nachtkennzeichnung gem"û Nummer 16.1 anzubringen. S ofern aus technischen Gr$nden erforderlich, kann be i der 
Anordnung der Befeuerungsebenen um bis zu f$nf Mete r nach oben oder unten abgewichen werden. Aus jeder  
Richtung m$ssen mindestens zwei Hindernisfeuer pro Ebene sichtbar sein. 

16.3 Bei Anlagenh#hen von mehr als 315 Metern ist vom Antragsteller ein flugbetriebliches Gutachten mi t Kenn-
zeichnungskonzept vorzulegen. Die zust"ndige Landes luftfahrtbeh#rde entscheidet nach Pr$fung des Gutac htens 
$ber die Zustimmung zur Errichtung der Windenergieanlage. 

16.4 Ist eine zus"tzliche Infrarotkennzeichnung vor gesehen, ist diese auf dem Dach des Maschinenhauses unter 
Ber$cksichtigung der Nummern 5.1 und 5.2 Satz 1 und  3 anzubringen. 

Teil 5 
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen im Meeresbe reich 

17 Anwendungsbereich 

Die nachfolgenden Vorschriften f$r Tages- und Nacht kennzeichnung finden f$r Luftfahrthindernisse im K$ stenmeer 
und den anschlieûenden inneren Gew"ssern Anwendung.  Die Teile 1 bis 4 und 6 finden Anwendung, soweit i n den 
nachfolgenden Vorschriften nicht anders geregelt. 

18 Tagesmarkierung von Windenergieanlagen 

Die Tagesmarkierung des Turms einer Windenergieanlage erfolgt nach dem Regelungswerk der Wasser- und S chiff-
fahrtsverwaltung des Bundes f$r die Gestaltung, Ken nzeichnung und Betrieb von Windenergieparks und and eren 
Anlagen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs, unbeschadet der Reg elung zum 
roten Farbstreifen gem"û Nummer 14.2 Buchstabe b. 

19 Die Verwendung von Tagesfeuern ist im K$stenmeer und den anschlieûenden inneren Gew"ssern nicht zul "ssig. 

20 Die Schaltzeiten aller Feuer zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen sowie die Blinkfolge (Kenn ung) werden 
mit den Schifffahrtszeichen abgestimmt (synchronisi ert oder zumindest harmonisiert). Dabei ist zur Aufrechterhaltung 
der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs  das Regelungswerk der Wasser- und Schifffahrtsverw altung des 
Bundes f$r die Gestaltung, Kennzeichnung und Betrie b von Windparks im Meeresbereich in der jeweils gel tenden 
Fassung zu beachten. 
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Teil 6 
Verfahrens- und Schlussvorschriften 

21 Beteiligung der Flugsicherungsorganisation nach § 31b Absatz 1 Satz 1 LuftVG und der Wasserstraûen- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes 

21.1 Die Entscheidung $ber die Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen ist unter anderem aufgrund einer  gutacht-
lichen Stellungnahme der f$r die Flugsicherung zust "ndigen Stelle gem"û § 31 Absatz 3 LuftVG zu treffe n. 

21.2 Zur Ver#ffentlichung im Luftfahrthandbuch sind  der Flugsicherungsorganisation nach § 31b Absatz 1  Satz 1 
LuftVG alle neuen Luftfahrthindernisse mit den erforderlichen Daten m#glichst sechs Wochen vor Beginn der Errich-
tung anzuzeigen. F$r bestehende Hindernisse ist der Flugsicherungsorganisation nach § 31b Absatz 1 Sat z 1 LuftVG 
auf Anfrage Auskunft zu erteilen. 

21.3 Soweit Luftfahrthindernisse nach Teil 5 errich tet werden, ist die Entscheidung $ber die Kennzeich nung auf-
grund einer gutachtlichen Stellungnahme der f$r die  Gew"hrleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des  Schiffsver-
kehrs gem"û § 31 Bundeswasserstraûengesetz und § 3 Absatz 1 des Seeaufgabengesetzes zust"ndigen Stelle  der 
Wasserstraûen- und Schifffahrtsverwaltung des Bunde s zu treffen. Von den Anforderungen dieser Stellungnahme 
kann die zust"ndige Luftfahrtbeh#rde nur mit Zustim mung des Bundesministeriums f$r Verkehr und digital e Infra-
struktur abweichen. 

22 Eignung der Feuer 

Es d$rfen nur Feuer verwendet werden, die den Anforderungen dieser Verwaltungsvorschrift sowie den Vor gaben des 
Anhangs 14 Band 1 zum Abkommen von Chicago gen$gen.  Das Bundesministerium f$r Verkehr und digitale Infra-
struktur gibt fachkundige Stellen bekannt, die befu gt sind, den Nachweis der Eignung zu f$hren. 

23 %bergangsvorschriften 

Bestehende Kennzeichnungen sind bei einer Erneuerung an die Vorgaben dieser Verwaltungsvorschrift anzupassen. 
Ausnahmegenehmigungen f$r bestehende Kennzeichnungen von Luftfahrthindernissen behalten auch nach Inkr aft-
treten dieser Verwaltungsvorschrift ihre G$ltigkeit . 

24 Abweichung von der AVV 

Ist eine Einhaltung der Bestimmungen dieser Verwaltungsvorschrift im Einzelfall nicht m#glich, kann di e zust"ndige 
Luftfahrtbeh#rde in eigenem Ermessen die Zustimmung  zu einer Abweichung erteilen. Das Bundesministerium f$r 
Verkehr und digitale Infrastruktur ist $ber Abweich ungen zu informieren. 

Sind auch Belange der milit"rischen Luftfahrt betro ffen, muss zus"tzlich das Bundesministerium der Ver teidigung 
oder eine von ihm benannte Stelle der Abweichung zustimmen. Im Fall eines Milit"rflugplatzes mit zivil er Mitbenutzung 
setzt sich das Bundesministerium der Verteidigung o der die von ihm benannte Stelle mit der zust"ndigen  Luftfahrt-
beh#rde des Landes ins Benehmen. 

Artikel 2 

Diese Allgemeine Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ihrer Ver#ffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Allgemeine Verwaltungsvorschrift z ur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen vom 2. September 2004 
(BAnz. S. 19937), zuletzt ge"ndert durch Artikel 1 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift vom 26. 8. 2015 (BAnz AT 
01.09.2015 B4) auûer Kraft. 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 

Berlin, den 24. April 2020 

Die Bundeskanzlerin 

Dr. Angela Merke l  

Der Bundesminister 
f$r Verkehr und digitale Infrastruktur 

Andreas Scheuer  
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Anhang 1 

Spezifikation Hindernisfeuer und Hindernisfeuer ES 

Hindernisfeuer und Hindernisfeuer Erweiterte Spezifikation (¹ESª) sind Rundstrahlfeuer mit einem horizontalen Ab-
strahlwinkel von 360< oder Teilfeuer mit einem horizontalen Abstrahlwinkel von �� 360<. 

Die Lichtfarbe muss den Anforderungen des Anhangs 14 Band 1 Anlage 1 Nummer 2.1 des Abkommens von Chic ago 
Farben f$r Luftfahrtbodenfeuer entsprechen. 

Die Lichtst"rke muss bezogen auf die Horizontale in  einem vertikalen Winkelbereich von =±=10< (Abstrahlung nach 
oben) bis ±2< (Abstrahlung nach unten) und f$r jede horizontale Richtung (0 �� > �� 360<) mindestens 10 cd betragen. 

Die freie Sicht auf das Leuchtmittel muss in einem vertikalen Winkelbereich von ±5< bis 50< f$r alle horizontalen 
Richtungen gegeben sein. 

Zusatzbedingung f$r Teilfeuer: 

Zur Kennzeichnung einer Ebene mit Teilfeuer muss die Anzahl der anzubringenden Feuer so gew"hlt werden , dass die 
Forderungen nach Nummer 9.1 erf$llt bleiben. 

Beispiel: 

Eine Windenergieanlage als schlankes Hindernis muss mit mindestens vier Teilfeuern mit einem horizontalen Abstrahl-
winkel von �� 180< befeuert werden, da aus jeder Richtung zwei Feuer mit einer Mindestlichtst"rke von 10 cd gesehen 
werden m$ssen. Bei Verwendung von Teilfeuern mit einem horizontalen Abstrahlwinkel �� 180< ist die Anzahl ent-
sprechend anzupassen. 

Abbildung 1 

Mindestanforderungen Hindernisfeuer und Hindernisfe uer ES 

Abbildung 2 

Hindernisfeuer 

Lichtst"rke: 

Die Lichtst"rke muss f$r alle Winkel > $ber der sch raffierten Fl"che liegen. 
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Abbildung 3 

Hindernisfeuer ES 

Die Mindestlichtst"rke muss bezogen auf die Horizon tale in einem vertikalen Winkelbereich von ±2< (Abstrahlung nach 
unten) bis =10< (Abstrahlung nach oben) und f$r jede horizontale Richtung (0< �� > �� 360<) 10 cd betragen. 

Die maximale Lichtst"rke bezogen auf die Horizontal e darf in einem vertikalen Winkelbereich von ±5< (Abstrahlung 
nach unten) bis =20< (Abstrahlung nach oben) und f$r jede horizontale Richtung (0< �� > �� 360<) 25 cd nicht $ber-
schreiten. In den sich anschlieûenden Winkelbereichen von ±5< bis ±15< beziehungsweise =20< bis =30< folgt eine 
lineare Reduzierung der zul"ssigen Lichtst"rke f$r jede horizontale Richtung (0< �� > �� 360<) auf 3 cd. F$r gr#ûere 
Winkelbereiche ist eine Restlichtst"rke von 3 cd zu l"ssig. 
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Anhang 2 

Spezifikation Feuer W, rot und Feuer W, rot ES 

Die Lichtfarbe muss den Anforderungen des Anhangs 14 Band 1 Anlage 1 Punkt 2.1 des Abkommens $ber die 
Internationale Zivilluftfahrt ± Farben f$r Luftfahrtbodenfeuer ± entsprechen. 

Die Lichtst"rke muss bezogen auf die Horizontale in  den unten angegebenen vertikalen Winkelbereichen und f$r jede 
horizontale Richtung (0< �� > �� 360<) die jeweils erforderlichen Mindestwerte erreichen. 

Abbildung 1 

Mindestanforderungen Feuer W, rot und Feuer W, rot ES 

Abbildung 2 

Vertikale Lichtst"rkeverteilung Feuer W, rot 

Lichtst"rke: 

Die effektive Betriebslichtst"rke muss f$r alle hor izontalen Winkel > $ber der schraffierten Fl"che li egen. 

Feuer W, rot und Feuer W, rot ES werden getaktet betrieben. 

Die Taktfolge ist: 

1 s hell = 0,5 s dunkel = 1 s hell = 1,5 s dunkel (? 4 Sekunden). 

Die effektive Betriebslichtst"rke I Betrieb ergibt sich aus photometrischen Messungen, wenn die  zeitliche Lichterschei-
nung I gem"û DIN V/ENV 50234 (Europ"ische Vornorm) in eine effektive Lichtst"rke I effektiv umgerechnet und dieser 
Wert mit Faktor 0,75 multipliziert wird. 

Alternativ kann die Umrechnung der effektiven Licht st"rke gem"û IALA E-200-4 berechnet werden. 

Die Angabe einer photometrischen Lichtst"rke ist nu r m#glich, wenn der Zeitverlauf der Lichtst"rke nah ezu rechteck-
f#rmig ist. In Abbildung 3 ist ein gemessener Zeitv erlauf dargestellt. Der Zeitverlauf gilt dann als ausreichend recht-
eckf#rmig, wenn die Zeiten t an und tab kleiner als 0,1 s sind (beide Zeiten sind durch Erreichen der Schwellen 10 und 
90 & definiert). Zeiten $ber 0,1 s sind unzul"ssig.  
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Abbildung 3 

Feuer W, rot und Feuer W, rot ES 

T: Hellzeit, hier 1 s 

C ? 0,2 s: Zeitkonstante 

F: Formfaktor 

Der Formfaktor wurde mit F ? 0,73 angenommen. 

Dadurch ergibt sich f$r das Verh"ltnis zwischen eff ektiver Betriebslichtst"rke I eff,B und photometrischer 
Lichtst"rke I photo : 

Kann das Feuer im Neuzustand z. B. f$r photometrisc he Zwecke in einen Dauerbetrieb versetzt werden, so ergibt sich 
eine Absch"tzung zwischen photometrischer Lichtst"r ke Iphoto und effektiver Betriebslichtst"rke I Betrieb: 

IBetrieb in cd Iphoto in cd 

100 170 

20 34 

2 3,4  

Die vertikale Lichtst"rkeverteilung (messbare photo metrische Lichtst"rke) der Feuer W, rot ES (Erweitere Spezifika-
tion) muss bei Festfeuerbetrieb und f$r alle horizontalen Abstrahlwinkel in dem nachstehenden Toleranzband (Abbil-
dung 4) liegen. 

Abbildung 4 

Maximalwerte f$r die vertikale Lichtst"rkeverteilun g des Feuers W, rot ES 
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Bezogen auf die Horizontale in einem vertikalen Winkelbereich zwischen ±5< und =5<, betr"gt die maximale Licht-
st"rke [I] 255 cd. Im Winkelbereich zwischen ±5< bis ±15< bzw. =5< bis =15< verringert sich die zul"ssige Lichtst"rke [I] 
linear auf 25,5 cd und verbleibt f$r gr#ûere Winkel  konstant: 
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Anhang 3 

Spezifikation von Feuern zur Infrarotkennzeichnung 

Feuer f$r die Infrarotkennzeichnung sind blinkende Rundstrahlfeuer. Die Wellenl"nge betr"gt 800 bis 94 0 nm und die 
Strahlst"rkeverteilung (Ie) muss innerhalb folgender Grenzen verbleiben. 

Iemin 3 mW/sr, @=5< ¼ Q=90< 

Iemin 25 mW/sr, @0< ¼ Q=5< 

Iemax 60 mW/sr, ±90< ¼ =90< 

Die Infrarotkennzeichnung wird getaktet betrieben u nd ist gem"û Nummer 3.12 zu synchronisieren. 

Die Taktfolge betr"gt 0,2 hell = 0,8 s dunkel (? 1 Sekunde). 
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Anhang 4 

Sichtweitenmessung 

Die Sichtweite ist als meteorologische Sichtweite m ittels eines vom Deutschen Wetterdienst anerkannten  Ger"tes zu 
bestimmen. 

Die Sichtweitenmessger"te sind an einem geeigneten Ort zu installieren, im Falle von Windenergieanlagen auf dem 
Maschinenhaus. Der jeweils ung$nstigste Wert aller Messger"te ist f$r den ganzen Block zu verwenden. B ei Ausfall 
eines der Messger"te m$ssen die Feuer auf 100 & Lei stung geschaltet werden. Daten $ber die Funktion un d die 
Messergebnisse der Sichtweitenmessger"te sind fortl aufend aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens vier 
Wochen vorzuhalten. 

Der Abstand zwischen einer Windenergieanlage mit Sichtweitenmessger"t und Windenergieanlagen ohne Sich twei-
tenmessger"t darf maximal 1 500 Meter betragen. Bei  Windenergieanlagen-Bl#cken im Meeresbereich sind d ie Sicht-
weitenmessger"te lediglich entlang der "uûeren Umgr enzung und deren Eckpunkte des Blocks anzubringen. 
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Anhang 5 

Zeichnerische Darstellung 

Abbildung 1 

Tageskennzeichnung 
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Abbildung 2 

Nachtkennzeichnung 
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A: Oberhalb von Hindernisbegrenzungsfl"chen 

B: Unterhalb von Hindernisbegrenzungsfl"chen 
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Anhang 6 

Anforderungen an die bedarfsgesteuerte Nachtkennzei chnung (BNK) 

1 Allgemeine Anforderungen 

Erfolgt die Aktivierung der Nachtkennzeichnung von Luftfahrthindernissen bedarfsgesteuert, so muss die  Nachtkenn-
zeichnung alle Anforderungen der AVV erf$llen. Dar$ber hinaus ist die Nachtkennzeichnung mit einer dau erhaft 
aktivierten Infrarotkennzeichnung gem"û Artikel 1 T eil 2 Nummer 3.6 zu kombinieren. Sollte beim Einbau der ver-
pflichtenden BNK gem"û § 9 Absatz 8 Erneuerbare-Ene rgien-Gesetz (EEG 2017) noch kein zugelassenes Infrarot-
system verf$gbar sein, ist eine Nachr$stung ab Verf$gbarkeit innerhalb von zwei Jahren vorzunehmen. 

Der Wirkungsraum der BNK wird gebildet durch den Lu ftraum, der sich um jedes Hindernis in einem Radius  
von mindestens 4 000 Metern erstreckt und vom Boden  bis zu einer H#he von nicht weniger als 600 Metern  
(2 000 Fuû [ft.]) $ber dem Hindernis reicht. Der gesamte Wirkungsraum ist zu erfassen. 

Die Nachtkennzeichnung darf abgeschaltet werden, we nn   

± sich kein relevantes Luftfahrzeug im Wirkungsraum befindet,   

± die Systemintegrit"t gew"hrleistet ist und   

± keine externe Aktivierung vorliegt. 

F$r die flugbetriebliche Betrachtung sind im Wirkun gsraum alle Luftfahrzeuge relevant, die nach Sichtf lugregeln bei 
Nacht (NVFR) Fl$ge durchf$hren. Sp"testens beim Einfliegen von Luftfahrzeugen in den Wirkungsraum sowie w"hrend 
des Aufenthalts im Wirkungsraum ist die Nachtkennze ichnung zu aktivieren. Wurde die Nachtkennzeichnung  durch 
den Einflug eines relevanten Luftfahrzeuges aktiviert, muss diese $ber eine Dauer von mindestens 10 Minuten aktiviert 
bleiben, wenn das Signal des relevanten Luftfahrzeugs vor dem Verlassen des Wirkungsraums aus unbekannten 
Gr$nden verschwindet. Wurde die Nachtkennzeichnung extern aktiviert, muss diese $ber eine Dauer von mindestens 
240 Minuten eingeschaltet bleiben. Ebenso muss die vorzeitige Deaktivierung bedarfsgesteuert m#glich s ein. 

Der Betreiber stellt sicher, dass das BNK-System au ch bei nachtr"glichen Ver"nderungen in der Umgebung  die Funk-
tionsf"higkeit beh"lt oder anderenfalls das System auûer Betrieb genommen wird; dies beinhaltet auch d ie Beobach-
tung von baulichen Ver"nderungen in der Umgebung vo n Windparks, die Auswirkung auf die BNK haben k#nnt en. Der 
Betreiber hat im Rahmen des Wartungskonzepts alle 6 Monate die ordnungsgem"ûe Funktion des BNK-Systems  zu 
$berpr$fen. Die Dokumentation $ber die erfolgte Pr$ fung ist 2 Jahre aufzubewahren. 

2 Baumusterpr$fung durch die benannte Stelle 

BNK-Systeme m$ssen durch eine vom Bundesministerium  f$r Verkehr und digitale Infrastruktur benannte St elle einer 
Baumusterpr$fung unterzogen werden. Im Rahmen der B aumusterpr$fung muss der Hersteller den Nachweis $b er die 
Erf$llung der Anforderungen dieser AVV erbringen. Hierzu geh#rt auch die Vorlage von systembezogenen Pr$fkrite-
rien, die im anschlieûenden Verfahren bei der Luftfahrtbeh#rde nach Anhang 6 Nummer 3 als Nachweis $be r die 
standortbezogene Erf$llung der Anforderungen dienen . Der Umfang der f$r die Baumusterpr$fung erforderl ichen Do-
kumentationen und Nachweise inklusive der Pr$fkrite rien wird zwischen dem Hersteller und der benannten  Stelle 
festgelegt. Neuinstallationen von BNK-Systemen, die  bereits eine Anerkennung nach der AVV alter Fassung erhalten 
haben, sind noch f$nf Jahre ab Inkrafttreten der AV V neuer Fassung zul"ssig. 

2.1 Eine BNK ist zulassungsf"hig, wenn mindestens f olgende Systemfunktionen nachgewiesen wurden:   

a) Steuerung aller Systemkomponenten   

b) Erfassung von Luftfahrzeugen   

c) Selbstdiagnose zur st"ndigen Pr$fung der Systemi ntegrit"t. Das System muss systemeigene Fehler erke nnen; die 
Befeuerung ist im Fehlerfall zu aktivieren. 

d) Aufzeichnung der Betriebszust"nde f$r mindestens 30 Tage. Dies umfasst wenigstens die Signale von den Detek-
tionseinheiten, Aktivierungsbefehle, Zustand der Ko mmunikationssysteme, Zustand der Steuereinheit und Zustand 
der Befeuerung.   

e) Schnittstelle zur Ansteuerung des angeschlossenen Befeuerungssystems 

2.2 F$r BNK-Systeme basierend auf dem Empfang und d er Auswertung von   

a) Transpondersignalen gilt Folgendes:   

aa) Das BNK-System muss mindestens folgende Signale zur Aktivierung der Nachtkennzeichnung empfangen u nd 
auswerten k#nnen   

± DF11 (Mode S),   

± Mode A/C. 

bb) Weitere nicht-luftfahrtzugelassene Signale und Informationen, die gegebenenfalls von Luftfahrzeugen  ausge-
sendet werden (z. B. FLARM), k#nnen erg"nzend zur Aktivierung genutzt werden, nicht jedoch zur logisch en 
Filterung der Signale nach Anhang 6 Nummer 2.2 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa. 
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cc) Weitere Signale und Informationen des Mode-S-Sys tems (z. B. DF17) k#nnen zur logischen Filterung der Sig-
nale nach Anhang 6 Nummer 2.2 Buchstabe a Doppelbuc hstabe aa verwendet werden, wenn folgende Xuali-
t"tskriterien empfangen werden und erf$llt sind:   

± Surveillance Integrity Level (SIL) @ 1,   

± System Design Assurance (SDA) @ 1,   

± Navigation Accuracy Category ± Position (NACP) @ 7.   

dd) Aktive Abfragen von Transpondern und Eingriffe in Systeme der Flugsicherung sind nicht zugelassen. 

ee) Die Aktivierung muss zeitgerecht erfolgen, daher muss die BNK die H"ufigkeit der Abfragen sowie die  Ge-
schwindigkeit des sich n"hernden Luftfahrzeugs mit einbeziehen.   

b) Radarsignalen gilt Folgendes:   

aa) Das System muss Radarziele mit einer Radarr$ckstrahlfl"che von 1 m 2 erfassen und ber$cksichtigen k#nnen.   

bb) Schwebende und langsame Luftfahrzeuge sind zu b er$cksichtigen.   

cc) Soll die BNK auch innerhalb des Nachttiefflugsy stems der Bundeswehr zum Einsatz kommen k#nnen, ist  eine 
Geschwindigkeit von 550 Knoten $ber Grund zu ber$ck sichtigen. 

Die Kombination von unterschiedlichen Technologien zur Erfassung von Luftfahrzeugen ist m#glich. 

Andere Technologien k#nnen auch anerkennungsf"hig s ein, wenn nachgewiesen wird, dass die Anforderungen  dieses 
Anhangs erf$llt werden (vergleichbares Sicherheitsniveau). 

Der Hersteller muss ein Xualit"tsmanagementsystem n ach ISO 9001 f$hren. 

3 Verfahren bei der zust"ndigen Luftfahrtbeh#rde im  Falle der §§ 12, 14 bis 17 LuftVG 

Vor Inbetriebnahme einer BNK ist die geplante Installation der zust"ndigen Luftfahrtbeh#rde anzuzeigen . Hierbei sind 
folgende Unterlagen vorzulegen:   

± Nachweis der Baumusterpr$fung gem"û Anhang 6 Numm er 2 durch eine vom Bundesministerium f$r Verkehr und 
digitale Infrastruktur benannte Stelle;   

± Nachweis des Herstellers und/oder Anlagenbetreibers $ber die standortbezogene Erf$llung der Anforder ungen auf 
Basis der Pr$fkriterien nach Anhang 6, Nummer 2. 

Bestehen Zweifel an der standortbezogenen Zuverl"ss igkeit des Systems in Bezug auf den milit"rischen F lugbetrieb, 
muss diese im Betrieb nachgewiesen werden. Falls di eser Nachweis nicht erbracht werden kann, ist eine externe 
Aktivierung des Systems sicherzustellen. Die zust"n dige Luftfahrtbeh#rde kann nach Pr$fung der Umst"nd e im Ein-
zelfall feststellen, dass der Betrieb der angezeigten BNK den Luftverkehr gef"hrden w$rde und nur eine  dauerhafte 
Befeuerung in Betracht kommt. Dies kann zum Beispie l   

± im Umkreis von Flugpl"tzen im Sinne von § 14 Absa tz 2 Satz 2 LuftVG, wenn diese f$r den Nachtflugbet rieb 
zugelassen sind,   

± in Bereichen der nach § 33 LuftVO festgelegten Flugverfahren f$r Fl$ge nach Sichtflugregeln gem"û de r Festlegung 
von Mindestabst"nden von Hindernissen zu festgelegt en Sichtflugverfahren (NfL I-847/16),   

± in Bereichen des Nachttiefflugsystems der Bundesw ehr oder   

± anderenorts, wenn dies f$r die sichere Durchf$hrung des Luftverkehrs als notwendig erachtet wird, 

der Fall sein. 
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